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Steuerliche Hinweise – Kurzversion

Die Zwischenausschüttung für das Geschäftsjahr 2015/2016 
in Höhe von 1,48 EUR je Anteil erfolgt am 10. Juni 2015.

Zwischenausschüttung  1

Die bei der Zwischenausschüttung für den Zeitraum vom 
1. März 2015 bis zum 31. März 2015 ausgeschütteten Erträge 
werden steuerlich wie folgt behandelt:

Privatanleger
in EUR

Betrieblicher Anleger
in EUR

Zwischenausschüttung je Anteil 1,4800 1,4800

davon steuerfrei 0,0000 0,0000

Steuerpflichtige ausgeschüttete Erträge 1,4800 1,4800

Kapitalertragsteuerpflichtiger Teil der ausgeschütteten Erträge 2 1,4800 1,4800

Kapitalertragsteuer bei Depotverwahrung 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag 0,3903 0,3903

 
1)  Die Berechnung beruht auf Angaben der externen Steuerberatung der Pramerica Property Investment GmbH. Für die Richtigkeit der Berechnung wird keine Haftung übernommen.  

Bei Rückfragen bitten wir Sie, Ihren jeweiligen Steuerberater zu kontaktieren.
2)  In die Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer sind die nach Doppelbesteuerungsabkommen steuerfreien Erträge ab Geltung des InvStG nicht mehr mit einzubeziehen.

Steuerpflichtig (Gesamt) 1,4800 EUR

KESt (25% auf „Steuerpflichtig (Gesamt)„) ./. 0,3700 EUR

Solidaritätszuschlag (5,5 % auf KESt) ./. 0,0203 EUR

Summe einzubehaltende Steuer ./. 0,3903 EUR

damit Gutschrift auf Konto 1,0897 EUR

Zu Beachten: ggf. Berücksichtigung von Kirchensteuer und 
erteiltem Freistellungsauftrag.

 
Berechnung der Abgeltungsteuer sowie Gutschrift auf 
dem Konto für einen Anteil des Sondervermögens im 
Privatvermögen

Depotführende Stelle
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Steuerliche Hinweise  

Der Bundesrat hat am 6. Juli 2007 dem Unternehmenssteuerre-
formgesetz 2008 zugestimmt. Durch dieses Gesetz kommt es 
u. a. zur Einführung einer Abgeltungsteuer in Deutschland ab 
dem 1. Januar 2009, die zu einer völlig neuen Besteuerung 
der Kapitalerträge beim Privatanleger führt. 

Weitere Anwendung des InvStG

Mit Neuregelung des Investmentaufsichtsrechts durch das 
Gesetz zur Umsetzung der AIFM-Richtlinie (AIFM-UmsG) 
wurde am 22. Juli 2013 das Investmentgesetz (InvG) durch 
das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ersetzt. Die erforderli-
chen Anpassungen des Investmentsteuergesetzes (InvStG) 
wurden mit dem Gesetz zur Anpassung des Investmentsteuer-
gesetzes an das AIFM-UmsG (AIFM-StAnpG) vorgenommen. 
Das AIFM-StAnpG ist am 24. Dezember 2013 in Kraft getre-
ten. Die Regelungen des InvStG i.d.F. des AIFM-StAnpG sind 
grundsätzlich ab dem 24. Dezember 2013 anzuwenden. Dem-
nach sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, um steuer-
lich weiterhin als Sondervermögen zu qualifizieren. Allerdings 
wird nach den Regelungen des InvG aufgelegten Sonderver-
mögen Bestandsschutz gewährt, sofern sie weiterhin die Vor-
aussetzungen des InvG i.d.F. vom 21. Juli 2013 erfüllen. Da 
der WERTGRUND Wohn Select D unter diese Bestandsschutz-
regelung fällt, sind gem. § 22 Abs. 2 InvStG n.F. die Regelun-
gen des InvStG weiterhin anzuwenden. 

Besteuerung auf Fondsebene

Der Gesetzgeber hat in Deutschland die Immobilien-Sonder-
vermögen von allen Ertrag- und Substanzsteuern befreit. Die 
Besteuerung der Erträge erfolgt jeweils bei den Anlegern.

Besteuerung auf der Ebene eines Privatanlegers

Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds werden beim Privat-
anleger grundsätzlich dem Abgeltungsteuersatz von 25  %, 
zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. anfallender Kirchensteuer, 
unterworfen. Ausnahmeregelungen gelten lediglich für Fälle 
des § 32d Abs. 6 EStG in denen der persönliche Steuersatz 
des Anlegers unterhalb des Abgeltungsteuersatzes liegt.

Werbungskosten in Zusammenhang mit Einnahmen aus 
Kapital vermögen können nicht mehr geltend gemacht werden. 
An die Stelle des ehemaligen Sparerfreibetrags und des Wer-
bungskostenpauschbetrags tritt ein Sparer-Pauschbetrag von 
801 EUR (bzw. 1.602 EUR bei zusammenveranlagten Ehegatten).

Die Steuer wird regelmäßig von der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft bzw. der depotführenden Stelle (bei Inlandsverwah-
rung) einbehalten, sodass in vielen Fällen keine Angaben in 
der Steuererklärung erforderlich sind. Angaben in der Steuer-
erklärung müssen jedoch weiterhin gemacht werden, insbe-
sondere wenn kein Steuerabzug vorgenommen wurde und 
wenn außergewöhnliche Belastungen in der Steuererklärung 
geltend gemacht werden. Zudem sind ggf. Angaben für Kir-
chensteuerzwecke erforderlich, selbst wenn der Steuerabzug 
von 25 % bereits erfolgt ist. Angaben in der Steuererklärung 
können zudem in bestimmten Fällen sinnvoll sein. So wird der 
persönliche Steuersatz zu Grunde gelegt, wenn er niedriger 
ist als 25 % und Angaben zu den Kapitalerträgen in der Steu-
ererklärung gemacht werden.

Zinsen, Mieten sowie Dividendenerträge, auch der Immobi-
lienkapitalgesellschaften, die vom Sondervermögen ausge-
schüttet oder thesauriert werden, unterliegen dem Abgel-
tungsteuersatz (vgl. § 32d EStG). 

Insbesondere Miet-, Zins-, und Dividendenerträge, die nicht 
zur Ausschüttung verwendet werden, gelten bei den Anlegern 
als zugeflossen. 

Gewinne aus dem Verkauf inländischer und ausländischer 
Immobilien außerhalb der Zehnjahresfrist, die auf der Ebene 
des Sondervermögens erzielt werden, sind beim Anleger stets 
steuerfrei zu behandeln. 

Gewinne aus dem Verkauf inländischer Immobilien innerhalb 
der Zehnjahresfrist, die auf der Ebene des Sondervermögens 
erzielt werden, sind beim Anleger stets steuerpflichtig zu 
behandeln (vgl. § 32d EStG). Dies gilt unabhängig davon, ob 
sie zur Ausschüttung verwendet oder thesauriert werden.

Besteuerung auf der Ebene eines  
betrieblichen Anlegers

Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten, erzie-
len in der Regel gewerbliche Einkünfte.

Inländische und ausländische Dividenden, auch der Immobilien-
kapitalgesellschaften, die vom Sondervermögen ausgeschüt-
tet oder thesauriert werden, sind beim einkommensteuer-
pflichtigen Anleger nur zu 60 % steuerpflichtig (sog. 
Teileinkünfteverfahren). Bei körperschaftsteuerpflichtigen 
Anlegern werden diese Erträge in der Regel steuerfrei gestellt 
(5 % der Dividenden gelten jedoch als nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben). Aufgrund der Neuregelung zur Besteue-
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rung von Streubesitzdividenden sind nach dem 28. Februar 2013 
dem Sondervermögen zugeflossene oder als zugeflossen geltende 
Dividenden in- und ausländischer (Immobilien-)Kapitalgesellschaf-
ten bei körperschaftsteuerpflichtigen Anlegern steuerpflichtig. 

Dividenden, Zinsen und Mieten, die nicht zur Ausschüttung 
verwendet werden, gelten als zugeflossen. Für steuerliche 
Zwecke ist in Höhe der als zugeflossen geltenden Erträge ein 
aktiver Ausgleichsposten zu bilden.

Der aktive Ausgleichsposten ist im Zeitpunkt der Veräußerung 
oder Rückgabe der Anteile oder dann, wenn die thesaurierten 
Beträge zur Ausschüttung verwendet werden, aufzulösen.

Kapitalertragsteuer

Die Regeln zur Erhebung der Kapitalertragsteuer sind entspre-
chend dem Ziel der Einführung der Abgeltungsteuer – es sol-
len sämtliche steuerpflichtige Erträge an der Quelle final 
besteuert werden und damit Veranlagungsfälle vermieden 
werden – angepasst worden.

Das depotführende Kreditinstitut, bei dem die Anteile ver-
wahrt werden, hat von den steuerpflichtigen Ertragsteilen bei 
Auszahlung an Privatkunden mit Wohnsitz im Inland grund-
sätzlich 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag) einzubehalten und 
an das Finanzamt abzuführen. Steuerausländer erhalten die 
Ausschüttung ohne Steuerabzug, wenn die Anteile bei einer 
in- oder ausländischen Bank im Depot verwahrt werden. 

Ausnahmen gelten hinsichtlich steuerbefreiter Erträge nach 
dem jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen, Gewinne aus 
Alt-Geschäften (vor dem 1. Januar 2009 angeschaffte Wert-
papiere bzw. eingegangene Termingeschäfte) und aus Grund-
stücksveräußerungen außerhalb der Zehnjährigen Haltefrist. 

Bei Vorlage einer Nichtveranlagungs-Bescheinigung oder bei 
Nachweis der Ausländereigenschaft beim depotführenden Kredit-
institut werden die in der Ausschüttung enthaltenen abgeltung-
steuerpflichtigen Ertragsteile in voller Höhe, bei Vorlage eines 
Freistellungsauftrags bis zur Höhe des Sparer-Pauschbetrags (der-
zeit 801 EUR/1.602 EUR) von der Abgeltungsteuer freigestellt.

Befinden sich die Anteile im Betriebsvermögen, ist eine Abstand-
nahme bzw. eine Erstattung der Abgeltungsteuer nur durch Vor-
lage einer Nichtveranlagungs-Bescheinigung möglich. Ansons-
ten erhält der Anleger eine entsprechende Steuerbescheinigung.

Solidaritätszuschlag

Der Solidaritätszuschlag zur Einkommen- und Körperschaft-
steuer beträgt 5,5 %. Soweit Ausschüttungen aus den Fonds-
Anteilen der Kapitalertragsteuer unterliegen, ist die einbehal-
tene Steuer Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag. 

Private Veräußerungsgeschäfte

Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen eines 
Privatanlegers unterliegen unabhängig von der Haltedauer 
der Abgeltungsteuer. 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns sind die 
Anschaffungskosten um den Zwischengewinn im Zeitpunkt 
der Anschaffung und der Veräußerungspreis um den Zwi-
schengewinn im Zeitpunkt der Veräußerung zu kürzen, damit 
es nicht zu einer doppelten einkommensteuerlichen Erfassung 
von Zwischengewinnen (siehe unten) kommen kann. 

Gewinne aus der Veräußerung von nach dem 1. Januar 2009 
erworbenen Investmentanteilen eines Privatanlegers bleiben 
insoweit steuerfrei, als der Gewinn auf noch nicht zugeflossene 
oder zugeflossen geltende ausländische Mieterträge sowie 
realisierte und nicht realisierte Gewinne aus dem Verkauf von 
Auslandsimmobilien (sofern – was regelmäßig der Fall ist – 
nach Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland kein Besteu-
erungsrecht hat) auf der Fondsebene zurückzuführen ist. 

Zwischengewinnbesteuerung

Zwischengewinne sind die im Verkaufs- oder Rückgabepreis 
enthaltenen Entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene Zin-
sen, die vom Fonds noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert 
und infolgedessen beim Anleger noch nicht steuerpflichtig wur-
den (etwa Stückzinsen aus festverzinslichen Wertpapieren ver-
gleichbar). Die vom Sondervermögen erwirtschafteten Zinsen 
und Zinsansprüche sind bei der Rückgabe oder dem Verkauf der 
Anteile durch Steuerinländer einkommen- und kapitalertrag-
steuerpflichtig. Der bei Rückgabe realisierte Zwischengewinn 
unterliegt als positiver Kapitalertrag der Abgeltungsteuer 
(zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer).

Der bei Erwerb der Fondsanteile bezahlte Zwischengewinn 
kann als negativer Kapitalertrag abgesetzt werden. Er wird 
beim Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt. Der Steuer-
abzug unterbleibt darüber hinaus im Rahmen eines Freistel-
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lungsauftrags oder bei Vorlage einer Nichtveranlagungs-
Bescheinigung. Steuerausländer sind auch hier vom 
Steuerabzug grundsätzlich ausgenommen. Bei der Ermittlung 
des Zwischengewinns bleiben unberücksichtigt: Erträge aus 
Vermietung und Verpachtung sowie aus der Bewertung und 
Veräußerung der Objekte. Der Zwischengewinn wird bei jeder 
Anteilwertfeststellung ermittelt und bewertungstäglich ver-
öffentlicht. Vom Anleger aufzunehmende Zwischengewinne 
ergeben sich aus der Multiplikation des jeweiligen Zwischen-
gewinns je Anteil mit der Anzahl der in der Kauf- bzw. Ver-
kaufsabrechnung ausgewiesenen Anteile. 

Die Zwischengewinne können regelmäßig auch den Abrech-
nungen sowie den Erträgnisaufstellungen der Banken ent-
nommen werden.

Immobilien- und Aktiengewinn 

Die Regelungen zum Immobiliengewinn erstrecken sich ab 
dem 1. Januar 2009 – für Anleger, die ihre Anteile nach dem 
31. Dezember 2008 erwerben zusätzlich zu den Anlegern, die 
ihre Anteile in einem Betriebsvermögen halten – nunmehr 
auch auf die Anleger, die ihre Anteile in einem Privatvermögen 
halten (§ 8 Abs. 5 Satz 7 InvStG).

Der Fonds-Immobiliengewinn beinhaltet noch nicht zugeflos-
sene oder noch nicht als zugeflossen geltende ausländische 
Mieten und realisierte und nicht realisierte Wertveränderun-
gen ausländischer Immobilien des Sondervermögens, sofern 
Deutschland gemäß einem Doppelbesteuerungsabkommen 
auf die Besteuerung verzichtet hat.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht den Fonds-
Immobiliengewinn börsentäglich als Prozentsatz des Werts 
des Investmentanteils. 

Der Fonds-Aktiengewinn beinhaltet die dem Anleger noch 
nicht zugeflossenen oder noch nicht als zugeflossen gelten-
den Dividendenerträge, auch aus Immobilienkapitalgesell-
schaften (für körperschaftsteuerpflichtige Anleger werden nur 
die Dividendenerträge berücksichtigt, die dem Sondervermö-
gen vor dem 1. März 2013 zugeflossen sind oder als zugeflos-
sen gelten), realisierte oder nicht realisierte Gewinne und 
Verluste aus der Beteiligung des Sondervermögens insbeson-
dere an Immobilienkapitalgesellschaften. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht den Fonds-
Aktiengewinn (ab 1. März 2013 aufgrund der oben erwähnten 
Gesetzesänderung zur Besteuerung von Streubesitzdividenden 
zwei Aktiengewinne getrennt für körperschaftsteuerpflichtige 
und einkommensteuerpflichtige betriebliche Anleger – ggf. 
erfolgt die getrennte Veröffentlichung erst nachträglich) bör-
sentäglich als Prozentsatz des Werts des Investmentanteils. 

Am Tag des Kaufs und Verkaufs der Anteile (sowie zum 
Bilanzstichtag) hat der Anleger die ausgewiesenen Prozent-
sätze mit dem jeweiligen Rücknahmepreis zu multiplizieren, 
um einen absoluten Anleger-Immobilien- bzw. Anleger-Akti-
engewinn zu ermitteln.

Die Differenz aus beiden Größen stellt den steuerlich relevan-
ten besitzzeitanteiligen Immobilien- bzw. Aktiengewinn des 
Anlegers dar.

Für die Anleger ist ein Gewinn aus der Veräußerung der 
Investmentanteile, soweit er aus dem absoluten besitzzeit-
anteiligen Anleger-Immobiliengewinn resultiert, in voller 
Höhe steuerfrei.

Für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten 
und nach dem Körperschaftsteuergesetz besteuert werden, 
ist ein Gewinn aus der Veräußerung der Investmentanteile, 
soweit er aus dem absoluten besitzzeitanteiligen Anleger-
Aktiengewinn resultiert, in voller Höhe steuerfrei; allerdings 
gelten 5 % dieser steuerfreien Gewinne als nichtabzugsfä-
hige Betriebsausgaben. 

Für einkommensteuerpflichtige Anleger, die ihre Anteile im 
Betriebsvermögen halten, ist der Gewinn aus der Veräuße-
rung der Investmentanteile, soweit er aus dem besitzzeitan-
teiligen Anleger-Aktiengewinn resultiert, zu 40 % steuerfrei.

Hinweis

Weitere Erläuterungen zur steuerlichen Behandlung der 
Fondserträge sind den Kurzangaben über die für die Anteil-
inhaber bedeutsamen Steuervorschriften im Verkaufspros-
pekt zu entnehmen.
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Privat anleger

 
 

Je Anteil 
in EUR

Betrieblicher 
Anleger

(§ 3 Nr. 40 EStG)
 

Je Anteil 
in EUR

Kapital-
gesellschaft 

(§ 8b KStG)
 

Je Anteil 
in EUR

Kapital- 
gesellschaft 

(§ 8b Abs. 7  
u. 8 KStG)
Je Anteil 

in EUR

Barausschüttung 1,4800 1,4800 1,4800 1,4800
a) Betrag der Ausschüttung inkl. ausl. Quellensteuer /  

Betrag der Thesaurierung
 

1,4800
 

1,4800
 

1,4800
 

1,4800
aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche 

Erträge der Vorjahre
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000

bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

b) Ausgeschüttete Erträge 1,4800 1,4800 1,4800 1,4800

b) Ausschüttungsgleiche Erträge 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

c) in den ausgeschütteten Erträgen enthaltene
aa) 
 

Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 
Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Abs. 1 KStG

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in 

Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG 
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000

cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 

Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
ee) 
 

Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 
31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit nicht Kapitalerträge 
im Sinne des § 20 EStG 

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG 

in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
gg) 
 

Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG 
-davon Erträge gemäß § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b KStG
-davon Erträge außer § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b KStG

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach 
Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

jj) 
 
 

in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 
InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG 
oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 KStG 
anzuwenden ist

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000
kk) 
 

in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 
InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt 
geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
ll) 
 
 

in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 
InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG 
oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 KStG 
anzuwenden ist

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000
c) in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene

aa) 
 

Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 
Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Abs. 1 KStG

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in 

Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG 
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000

cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 

Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000

Nachweis der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG für den WERTGRUND WohnSelect D 
für die Zwischenausschüttung im Geschäftsjahr 2015/2016, die für den Zeitraum vom  
1. März 2015 bis zum 31. März 2015 erfolgt und am 10. Juni 2015 stattfindet (ISIN: DE 000 A1CUAY 0) 
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Privat anleger

 
 

Je Anteil 
in EUR

Betrieblicher 
Anleger

(§ 3 Nr. 40 EStG)
 

Je Anteil 
in EUR

Kapital-
gesellschaft 

(§ 8b KStG)
 

Je Anteil 
in EUR

Kapital- 
gesellschaft 

(§ 8b Abs. 7  
u. 8 KStG)
Je Anteil 

in EUR

ee) 
 

Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 
31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit nicht Kapitalerträge 
im Sinne des § 20 EStG 

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG 

in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
gg) 
 

Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG
-davon Erträge gemäß § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b KStG
-davon Erträge außer § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b KStG

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach 
Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

jj) 
 
 

in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 
InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG 
oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 KStG 
anzuwenden ist

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000
kk) 
 

in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 
InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt 
geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
ll) 
 
 

in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 
InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG 
oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 KStG 
anzuwenden ist

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000
d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil 

der Ausschüttung
aa) im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bb) im Sinne von § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bb) im Sinne von § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 1,4800 1,4800 1,4800 1,4800
cc) im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit  

in Doppelbuchstabe aa enthalten 
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil 

der ausschüttungsgleichen Erträge
aa) im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bb) im Sinne von § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bb) im Sinne von § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
cc) im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit  

in Doppelbuchstabe aa enthalten 
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
e) Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden 

Kapitalertragsteuer (weggefallen)
f) 
 

Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den 
ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne 
des § 4 Abs. 2 entfällt und

aa) 
 

der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 
34c Abs. 1 des EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein 
Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde   

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
bb) 
 
 

in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf 
die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 
Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Abs. 1 KStG anzuwenden ist

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000
cc) 
 

der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG 
abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenom-
men wurde 

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
dd) 
 
 

in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf 
die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 
Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Abs. 1 KStG anzuwenden ist

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000
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Privat anleger

 
 

Je Anteil 
in EUR

Betrieblicher 
Anleger

(§ 3 Nr. 40 EStG)
 

Je Anteil 
in EUR

Kapital-
gesellschaft 

(§ 8b KStG)
 

Je Anteil 
in EUR

Kapital- 
gesellschaft 

(§ 8b Abs. 7  
u. 8 KStG)
Je Anteil 

in EUR

ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in 
Verbindung mit diesem DBA anrechenbar ist

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

 
0,0000

ff) 
 
 

in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf 
die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung  mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 
Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Abs. 1 KStG anzuwenden ist

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000
f) 
 

Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den 
ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im 
Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und 

aa) 
 

der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 
34c Abs. 1 des EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein 
Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
bb) 
 
 

in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf 
die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 
Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Abs. 1 KStG anzuwenden ist

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000
cc) 
 

der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG 
abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenom-
men wurde 

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
dd) 
 
 

in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf 
die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 
Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Abs. 1 KStG anzuwenden ist

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in 

Verbindung mit diesem DBA anrechenbar ist
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
ff) 
 
 

in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf 
die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung  mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 
Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b 
Abs. 1 KStG anzuwenden ist

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000

 
 
 

0,0000
g) 
 

Betrag der in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen 
Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung 
nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
g) 
 

Betrag der in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen 
Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 
Abs. 3 Satz 1 InvStG

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
h) 
 

die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die 
erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer 
Geschäftsjahre 

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000

 
 

0,0000
Zusatz den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 nichtabziehbaren 

Werbungskosten 
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000
 

0,0000


